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Sperren von Personendaten in der Einwohnerkontrolle 
 
Die basellandschaftlichen Gemeindeverwaltungen bzw. Einwohnerdienste sind berechtigt, 
Privatpersonen auf Anfrage hin amtlichen Namen, Familiennamen, Geschlecht, 
Geburtsdatum sowie Wohn- und Zustelladresse von Einzelpersonen, die in der Gemeinde 
wohnen, bekanntzugeben. Weitere Auskünfte über eine Einzelperson erteilen die 
Gemeindeverwaltungen bzw. Einwohnerdienste nur, wenn dies zur Identifizierung nötig ist 
(wenn etwa mehrere Personen mit gleichem amtlichem Namen, Vornamen und 
Geburtsdatum gibt) oder wenn es zur Nachforschung erforderlich ist (etwa wenn eine 
Person an einen anderen Ort umgezogen ist) und wenn die gesuchstellende Person ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft macht (§ 3 Abs. 1 und 2 Anmeldungs- und Registergesetz 
vom 19. Juni 2008, ARG, SGS 111). 
 
Jede Person hat aber nach § 26 Abs. 1 des Informations- und Datenschutzgesetzes (IDG, 
SGS 162) ohne Angabe von Gründen das Recht, schriftlich die Bekanntgabe ihrer Daten 
beim öffentlichen Organ, dass für die Datenbearbeitung verantwortlich ist, sperren zu 
lassen. Eine Sperrung der Bekanntgabe von Daten durch die Gemeindeverwaltung hat zur 
Folge, dass die erwähnten Daten- sowohl als Einzelauskunft wie auch im Rahmen einer 
“systematischen“ Bekanntgabe- grundsätzlich nicht mehr bekanntgegeben werden, ausser 
in den folgenden Fällen: 
 
 

a. Wenn das öffentliche Organ gesetzlich zur Bekanntgabe verpflichtet ist, z.B. 
betreffend vormundschaftliche Massnahmen, welche die Handlungsfähigkeit 
einschränken (Entmündigung; oder 

 
b. wenn die Bekanntgabe zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist, 

z.B. wenn sich ein Mündel der Betreuung durch den Privatvormund zu entziehen 
versucht, oder schliesslich 

 
c. wenn die um Bekanntgabe ersuchende Person glaubhaft macht, dass die 

Personendaten zur Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche erforderlich sind, z.B. 
wenn ein Schuldner an einen anderen Ort gezogen ist. 

 
 
Aufträge zur Datensperrung sind schriftlich an die Abteilung Einwohnerdienste zu richten 
(siehe Gesuchsformular). Es sind alle Familienmitglieder, für die die Datensperrung gelten 
soll, namentlich aufzuführen. 
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Sperrung der Bekanntgabe von Personendaten nach § 26 Absatz 1 des Informations- und 
Datenschutzgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich lasse / Wir lassen hiermit die Bekanntgabe meiner / unserer Daten im Sinne von § 26 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 10. Februar 2011 über die Information und den Datenschutz (Informations- und 

Datenschutzgesetz, SGS 162) sperren.  

Diese Sperre betrifft auch die folgenden im gleichen Haushalt lebenden Personen: 

Vorname  Name 

Ich bitte Sie, diese Sperre umgehend zu vermerken. 
Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 

Freundliche Grüsse 

Unterschrift(en) ....................................................................... 

....................................................................... 

Beilage: Kopie eines amtlichen Dokumentes zwecks Identifikation (z.B. Identitätskarte, 
Niederlassungsbewilligung etc.) 
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